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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

r 1 

GZ 920 196/1-II/A/l/84 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

1010 Wie n 

L 

Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZlvom 

Tschirf 2560 

Betrifft: Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; 
Entwurf einer Beamten-Dienstrechtsgesetz-Novelle 

'Begutachtungsverfahren 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vorn 21. November 1961, 

GZ 94.108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vorn 24. Mai 

1967, GZ 22.396-2/67, übermittelt das Bundeskanzleramt 25 Ausfer

tigungen des Entwurfes einer Beamten-Dienstrechtsgesetz-Novelle 

samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einern ersucht, dem Präsi

dium des Nationalrates im Sinne der obzitierten Rundschreiben 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu dem gegenständlichen 

Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

FÜ~r~ .. --.. e. Richti~k it de~~fertigun : 

t:'j~Wi' ( 

22. Oktober 1984 
Für den Bundeskanzler: 

i. V. BÖHM 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 920 196/1-Ir/A/6/84 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; 
Entwurf einer Beamten-Dienstrechts
gesetznovelle; 
Begutachtungsverfahren 

An 

die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
d~n Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
alle Sektionen des. Bundeskanzleramtes 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 6615/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

Sachbearbeiter 

Klappe Durchwahl 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

das Sekretariat von Frau staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster-

reichisch~n Landesregierung 
den österreichischen städtebund 
denÖsterreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
den österreichischen Landarbeiterkammertag 
de,n öster reichi sehen Rechtsanwal tskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf einer 

Beamten-Dienstrechtsgesetz-Novelle sowie den Entwurf von Erläute

rungen hiezu und ersucht um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 

19. November 1984 
s .... 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen T€rmin 

eine Stellungnahme nicht einlangen, darf eine zust.immung zum vor

liegenden Entwurf angenommen werden. 
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Weiters darf im Sinne des ho. Rundschreibens vorn 21. November 

1961, GZ 94 l08-2a/6l, in der Fassung des Rundschreibens vorn 

24. Mai 1967, GZ 22.396-2/67, gebeten werden, dem Präsidium des 

Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme zuzuleiten 

und das Bundeskanzleramt hievon in Kenntnis zu setzen. 

22. Oktober 1984 
Für den Bundeskanzler: 

i.V. BÖHM 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXXXX 1984, mit dem das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und das Richterdienstgesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGB1. Nr. 333, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 395/1984, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 4 Abs.2 lautet: 

"(2) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden durch die 

§§ 143, 146, 161 und l84b und durch die Anlage 1 zu diesem 

Bundesgesetz geregelt." 

2. § 8 Abs. 1 lautet: 

"(1) Ernennungen auf Planstellen einer höheren Dienstklasse 

oder Dienststufe oder bei Lehrern eines Direktors, 

Direktorstellvertreters, Abteilungsleiters, Abteilu~gsvorstandes, 

Fachvorstandes oder Erziehungsleiters sind mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner oder 1. Juli vorzunehmen. Außerhalb dieser Termine sind 

Ernennungen dieser Art nur zulässig, wenn wichtige dienstliche 

Gründe dies erfordern." 

3. Im § 8 Abs. 3 wird vor den Worten "vom Dienst suspendiert" 

der Klammerausdruck "(vorläufig)" eingefügt. 
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4. § 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten 
anzuführen: 

1. Name und Geburtsdatum, 

2. Vorrückungsstichtag, 

3. Dienstantrittstag, 

4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zum Beamten, 

5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt, die 

Dienstklasse, Gehaltsgruppe, Dienststufe oder 

Dienstzulagengruppe), der der Beamte angehört, 

6. Gehaltsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere 

Gehaltsstufe oder der Erlangung der Dienstalterszulage, 

7. Dienststelle des Beamten." 

5. Dem § 13 wird angefügt: 

"(3) Vor der Stellung des Antrages nach Abs. 2 ist das 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen." 

6. Dem § 25 Abs. 2 wird angefügt: 

"Bei der Anwendung der Z 2 ist § 32 Abs. 2 zu beachten." 

7. Im § 29 Abs. 2 wird vor dem Wort "Suspendierung" der 

Klammerausdruck "(vorläufigen)" eingefügt. 

8. Dem § 33 Abs. 7 wird angefügt: 

. "Wenn es der Beamte im Antrag auf Zulassung zur Dienstprüfung, 

im Falle des § 31 Abs. 6 im Antrag auf Zulassung zur 

Grundausbildung, verlangt hat, hat an die Stelle des Zeugnisses 

eine inhaltlich gleich gestaltete schriftliche Mitteilung an die 

Dienstbehörde des Beamten zu treten." 
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9. § 75 lautet: 

"Karenzurlaub 

§ 75. (l) Dem Beamten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 

Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht 

zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, 

soweit in den Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist. 

(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als sechs Monate dauern soll, bedarf der Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Für einen 

Karenzurlaub p der im Anschluß an einen Karenzurlaub gemäß § 15 des 

Mutterschutzgesetzes 1979, BGB1. Nr. 221, gewährt werden soll, ist 

diese Zustimmung nicht erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als fünf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abs. 3 nur mit 

Zustimmung der Bundesregierung und unter der Voraussetzung 

zulässig, daß ein besonderes Interesse des Bundes an der vom 

Beamten während des Karenzurlaubes auszuübenden Tätigkeit 

(Funktion) besteht. Vor der Befassung der Bundesregierung ist das 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 

Finanzen herzustellen. 

(5) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als 

private Interessen des Beamten maßgebend und liegen 

berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann die zuständige 

Zentralstelle verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit der Gewährung des 

Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen Umfang 

eintreten. Für diese Verfügung ist die Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen, im Falle des 

Abs. 4die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. Im -

letztgenannten Fall ist Abs. 4 letzter Satz anzuwenden. 
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10. § 80 Abs. 5 Z 2 lautet: 

~2. ein Verhalten gesetzt wird, das einen Kündigungsgrund nach 

§ 30 Abs. 2 Z 3 des Mietrechtsgesetzes 1981, BGB1. 

Nr. 520, darstellen würde," 

11. Im § 100 Abs. 3 wird vor dem Wort "Suspendierung" der 

Klammerausdruck "(vorl~ufigen)" eingefügt. 

12. Im § 123 Abs. 3 wird vor dem Wort "Suspendierung" der 

Klammerausdruck "(vorl~ufigen)" eingefügt. 

13. Dem § l6l wird angefügt: 

"(4) Die im § 4 Abs. 1 Z 4 angeführte Bestimmung über das 

Höchstalter ist auf die Ernennung von Landeslehrern zu 

Übungsschullehrern des Bundes nicht anzuwenden." 

14. § 163 Abs. 1 lautet: 

"(1) Schulfeste Stellen sind die Planstellen eines Direktors, 

Direktorstellvertreters, Abteilungsleiters, Abteilungsvorstandes, 

Fachvorstandes und Erziehungsleiters." 

15. Im § l84a zweiter Satz wird das Wort 

"Fernsprechgebührenamtes" durch das Wort "Fernmeldegebührenamtes" 
ersetzt. 

16. § 187 Abs. 1 Z 8 lautet: 

"8. bei den Studien der Konservierung und Technologie 

(Restaurierung und Konservierung) durch die Erwerbung des 

Diploms der Akademie der bildenden Künste oder einer 

Kunsthochschule," 
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17. § 196 Abs. 1 lautet: 

"(1) Auf Bundesbedienstete, die nicht Beamte sind, die aber 

die Planstelle eines Bundesbeamten anstreben, sind die Besti~mungen 

über die dienstliche Ausbildung sinngemäß anzuwenden. Gleiches gilt 

für Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen Präsenzdienst in 

der Dauer von mindestens drei Jahren leisten, soweit sie die für 

die Verwendungsgruppen D und C vorgesehene dienstliche Ausbildung 

anstreben. Auf die Dauer von drei Jahren sind die im freiwillig 
I 

verlängerten Grundwehrdienst zurückgelegten Zeiten anzurechnen." 

·18. Anlage 1 Z 23.3 lautet in der Spalte "Erfordernis": 

"al Die der vorgesehenen Verwendung entsprechende 

Lehrbefähigung für 

aal Volksschulen oder Hauptschulen und eine 

bb) weitere Lehrbefähigung für Volksschulen, Hauptschulen, 

Sonderschulen, Berufsschulen oder Polytechnische 

Lehrgänge (diese jedoch nur für schulartspezifische 

Unterrichtsgegenstände) oder anstelle einer weiteren 

Lehrbefähigung Doktorat beziehungsweise Magistergrad 

der Pädagogik, der Psychologie oder der Soziologie, 

b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervorragenden pädagogischen 

Leistungen ap einer Pflichtschule und 

c) einschlägige Publikationen." 

19. Anlage 1 Z 24.3 lautet in der Spalte "Verwendung": 

"24.3. Lehrer für Musikerziehung, Instrumentalmusik, 

Instrumentalmusikerziehung oder rhythmisch-musikalische Erziehung 

an mittleren und höheren Schulen und an Akademien" 

20. Anlage 1 Z 24.4 lautet in der Spalte "Erfordernis": 

"al Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 

höheren Schule, 

204/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)8 von 23

www.parlament.gv.at



- 6 -

b) Lehrbefähigung für Volksschulen und 

c) sechsjährige Lehrpraxis." 

21. Anlage 1 Z 26.1 Abs. 2 lit. g lautet: 

"g) bei Lehrern für den Fachunterricht an land- und forstwirt

schaftlichen Lehranstalten durch die Erlernung eines 

einschlägigen Lehrberufes gemäß Z 3.3 lit. a gemeinsam mit 

einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegten 

sechsjährigen Berufspraxis mit besonderen Leistungen auf 

dem in Betracht kommenden Fachgebiet." 

Artikel 11 

Das Richterdienstgesetz, BGB1. Nr. 305/1961, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 395/1984, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 69 wird angefügt: 

"(3) Im Personalstandesverzeichnis sind folgende Personaldaten 

anzuführen: 

1. Name _und Geburtsdatum, 

2. Vorrückungsstichtag, 

3. Tag der Wirksamkeit der Ernennung auf die jeweilige 

Planstelle (§ 65), 

4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zur jeweiligen 

Dienststelle, 

5. Gehaltsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere 

Gehaltsstufe oder der Erlangung der Dienstalterszulage." 

2. § 72 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Stichtag für di~ Ermittlung des Urlaubsausmaßes ist jeweils der 

1. Juli." 
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3. § 75 lautet: 

"Karenzurlaub 

§ 75. (1) Dem Richter kann auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 

Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht 

zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, 

soweit in den Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist~ 

(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als sechs Monate dauern soll, bedarf der Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Für einen 

Karenzurlaub, der im Anschluß an einen Karenzurlaub gemäß § 15 des 

Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, gewährt werden soll, ist 

diese Zustimmung nicht erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der.ununterbrochen 

mehr als fünf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abs. 3 nur mit 

Zustimmung der Bundesregierung und unter der Voraussetzung 

zulässig, daß ein besonderes Interesse des Bundes an der vom 

Richter während des Karenzurlaubes auszuübenden Tätigkeit 

(Funktion) besteht. Vor der Befassung der Bundesregierung ist das 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 

Finanzen herzustellen. 

(5) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als 

private Interessen des Richters maßgebend und liegen 

berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann der Bundesminister für 

Justiz verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit der G~währung des 

Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen Umfang 

eintreten. Für diese Verfügung ist die Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen, im Falle des 

Abs. 4 die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. Im 

letztgenannten Fall ist Abs. 4 letzter Satz anzuwenden." 
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Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den 

Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Mitbefassung des Bundeskanzlers und des Bundesministers 

für Finanz.en bei der Gewährung relativ kurzer Karenzurlaube (drei 

bis sechs Monate) erfordert einen großen Verwaltungsaufwand, der 

durch den Anlaß nicht gerechtfertigt ist. Überlange Karenzurlaube 

(in der Dauer von mehr als fünf Jahren) beeinträchtigen eine 

geordnete Verwaltung. 

Ziel: 

Verringerung des mit der Gewährung drei- bis sechsmonatiger 

Karenzurlaube verbundenen Verwal tungsaufwandes .• Einschränkung der 

Gewährung von Karenzurlauben von mehr als fünf Jahren auf das 

unbedingt nötige Ausmaß. 

Inhalt: 

Entfall der Mitwirkungsbefugnis des Bundeskanzleramtes und des 

Bundesministeriums für Finanzen bei der Erteilung von 

Karenzurlauben, die zwar drei, nicht aber sechs Monate übersteigen. 

Bindung der Gewährung eines Karenzurlaubes von mehr als fünf Jahren 

an das Vorliegen eines besonderen Interesses des Bundes an der vom 

Beamten während des Karenzurlaubes auszuübenden Funktion und an die 

Zustimmung der Bundesregierung. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird keine Mehrkosten 

verursachen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Zu Art. I Z 1: 

Diese Bestimmung wird an die mit der BDG-Novelle BGB1. 

Nr. 659/1983 erfolgte Regelung der besonderen 

Ernennungserforaernisse für die Besoldungsgruppe der Beamten der 

Post- und Telegraphenverwaltung im § l84b angepaßt. 

Zu Art. I Z 2: 

Die hier angeführten Leitungsfunktionen werden um den 

Abteilungsleiter (an einem Pädagogischen Institut), der durch die 

BDG-Novelle BGB1. Nr. 659/1983 eingeführt wurde, ergänzt. 

Zu Art. I Z 3: 

Um der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Rechnung zu 

tragen, wurde durch die Novelle zum BDG 1979, BGB1. Nr. 137/1983, 

das Rechtsinstitut der Suspendierung durch Einführung der 

vorläufigen Suspendierung neu gefaßt. Die Einfügung des 

Klammerausdruckes "(vorläufig)" vor den Worten "vom Dienst 

suspendiert" stellt eine notwendige Anpassung an die oben erwähnten 

Novelle dar. 

Zu Art. I Z 4: 

Da der Inhalt des Personal verzeichnisses den daran 

interessierten Beamten aus dem Zuständigkeitsbereich der 

Dienstbehörde zugänglich zu machen ist, sind mit Rücksicht auf das 

Datenschutzgesetz alle Daten, die in das Verzeichnis aufgenommen 

werden sollen, gesetzlich zu umschreiben. Dem Bedarf entsprechend 

soll der bisherige § 9 Abs. 3 um die Fälle der Z 4 und 7 des 

Entwurfes erweitert werden. 
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Zu Art. I Z 5: 

Der Aufschub 'des gesetzlichen Übertrittes in den Ruhestand 

bedarf eines Beschlusses der Bundesregierung. Die vorgesehene 

Ergänzung soll eine rechtzeitige Befassung des Bundeskanzlers vor 

der Einbringung der Angelegenheit in den Ministerrat gewährleisten. 

Zu Art. I Z 6: 

Die Zulassung zu einem Ausbildungslehrgang setzt gemäß § 25 

Abs. 2 Z 2 die Erbringung der einschlägigen Ernennungserfordernisse 

(mit Ausnahme der betreffenden Grundausbildung) voraus. Schreiben 

die Ernennungserfordernisse die Zurücklegung einer bestimmten 

Dienstzeit vor, so kann die Dienstprüfung gemäß § 32 Abs. 2 schon 

im letzten Jahr dieser Dienstzeit abgelegt werden. Die Neuregelung 

soll sicherstellen, daß in solchen Fällen auch eine Zulassung zum 

betreffenden Ausbildungslehrgang'bereits zu einem Zeitpunkt möglich 

ist, daß die Dienstprüfung, die im Anschluß an diesen Lehrgang 

stattfindet, bereits zu dem Termin abgelegt werden kann, der der 

Vorschrift des § 32 Abs. 2 entspricht. 

Zu Art. I Z 7: 

Auf die Erläuterungen zu Art. I Z 3 wird verwiesen. 

Zu Art. I Z 8: 

Hier wird dem Beamten, der eine Dienstprüfung absolviert, die 

Möglichkeit eingeräumt, auf die Ausstellung eines 

(stempelpflichtigen) Prüfungszeugnisses zu verzichten. 

Zu Art. I Z 9: 

Diese Bestimmung sieht für den Karenzurlaub folgende 

Neuerungen vor: 
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1. Die Gewährung von Karenzurlauben, die sechs Monate (bisher 

drei Monate) nicht übersteigen, bedarf keiner Zustimmung 

des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. 

2. Für die Gewährung von Karenzurlauben, die fünf Jahre 

übersteigen, bedarf es sowohl eines besonderen'Interesses 

des Bundes an der während des Karenzurlaubes auszuübenden 

Tätigkeit (Funktion) als auch der Zustimmung der 

Bundesregierung. 

Zu Art. I Z 10: 

Diese Bestimmung berücksichtigt den Umstand, daß der 

Kündigungstatbestand des bisherigen § 19 Abs. 2 Z 3 des 

Mietengesetzes, BGB1. Nr. 210/1929, durch den inhaltlich gleichen 

Kündigungstatbestand des § 30 Abs. 2 Z 3 des 

Mietrechtsgesetzes 1981, BGB1. Nr. 520, 'abgelöst wurde. 

Zu Art. I Z 11 und 12: 

Auf die Ausführungen zu Art. I Z 3 wird verwiesen. 

Zu Art. I Z 13: 

Diese Bestimmung stellt eine Verwaltungsvereinfachung dar, da 

auf Grund der besonderen Erfordernisse viele Landeslehrer erst nach 

Vollendung des 40. Lebensjahres als Übungsschullehrer berufen 

werden. 

Zu Art. I Z 14: 

Durch die Neuordnung der Pädagogischen Institute auf Grund der 

7. Schulorganisationsgesetz-Novelle ist auch die Stellung eines 

Abteilungsleiters (an Pädagogischen Instituten) in den Katalog der 

schul festen Stellen aufzunehmen. 
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Zu Art. I Z 15: 

Hier wird der Umbenennung des bisherigen 

Fernsprechgebührenamtes in "Fernmeldegebührenamt" Rechnung getragen. 

Zu Art. I Z 16: 

Für das Studium der Konservierung und Technologie sollen die 

Absolventen der Hochschule für angewandte Kunst den Absolventen der 

Akademie der bildenden Künste gleichgestellt werden. 

Zu Art. I Z 17: 

Mit dieser Neuregelung wird die Zulassung von sogenannten 

"Zeitsoldaten" zu den für ihre weitere Verwendung in Betracht 

kommenden Verwendungsgruppen D und C ermöglicht. 

Zu Art. I Z 18: 

Auf Grund der seit der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

vorgesehenen eigenständigen sechssemestrigen Ausbildung an der 

Pädagogischen Akademie zum Hauptschullehrer, Lehrer für 

Sonderschulen und Lehrer für Polytechnische Lehrgänge ist die 

Ausbildung zum Volksschullehrer nicht mehr "Vorstadium" für diese 

Lehrerausbildungen. Daher ist die Lehrbefähigung für Volksschulen 

nicht mehr Voraussetzung für den Erwerb eines Lehramtszeugnisses 

für Hauptschulen, Sonderschulen und POlytechnische Lehrgänge, sodaß 

die entsprechenden Ernennungserfordernisse für die 

Übungsschullehrer nicht mit der Realität übereinstimmen. 

Für die Verwendung als Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 an 

Pädagogischen Akademien soll überdies zum Unterschied zu den bisher 

vorgesehenen Erfordernissen auch eine weitere Lehrbefähigung für 

Berufsschulen oder (an Stelle einer weiteren Lehrbefähigung) ein 

Doktorat, Magistergrad der Pädagogik, Physiologie oder Soziologie 

möglich sein. 
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Zu Art. I Z 19: 

Um eine besoldungsmäßige Benachteiligung der Lehrer flir 

rhythmisch-musikalische Erziehung zu vermeiden, werden diese Lehrer 

in der Anlage 1 Z 24 Punkt 3 ebenfalls angeflihrt. 

Zu Art. I Z 20: 

Hier wird klargestellt, daß die Ernennungserfordernisse neben 

der Lehrbefähigung für Volksschulen die - dem Erwerb dieser 

Lehrberfähigung liblicherweise vorangehende - Ablegung einer 

Reifeprüfung an einer höheren Schule ebenfalls erfordern. 

Zu Art. I Z 21: 

Soweit sich diese Bestimmung bisher auf Lehrer für den 

fachpraktischen Unterricht bezog, wurde von ihr nicht Gebrauch 

gemacht. Eine Ernennung von Vertragslehrern wird erst nach 

Absolvierung einer zusätzlichen Ausbildung an der 

(Berufs)Pädagogischen Akademie - dann jedoch sofort in eine höhere 

Verwendungsgruppe - vorgenommen. 

Zu Art. 11 Z 1: 

Auf die Ausflihrungen zu Art. I Z 4 wird verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 2: 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der Verweis auf das 

BDG 1979 durch die Wiedergabe des Wortlautes der betreffenden 

Bestimmung ersetzt. 

Zu Art. 11 Z 3: 

Für die Richter werden die unter Art. I Z 9 angeführten 

Regelungen übernommen. 
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Zu Art. IIr 

Dieser Art. regelt das Inkrafttreten des Gesetzesentwurfes und 

enthält die Vollziehungsklausel. 

Tex t 9 e gen übe r s tel 1 u n 9 

neu 

f 4. (2) Die besonderen Ernennungsertorderni8se werden durch 

die §§ 143, 146, 161 und 184b und durch die Anlage 1 zu diese. 

bundesgeselz. geregell .. 

Art .. I Z 2. 

s~ (1) Ernennungen auf Planstellen einer höheren 

Diensl~lasse oder Dienstetute oder bei Lehrern eines Direktors, 

Di rektorstell verl reters, Ablei 1un981el tera, Abt.ei lung8voratandea f 

Fachvorslandes oder Erziehungslei lers sind .1 t Ni rks •• lc:ei l va. 

1 .. Jänner oder 1. Juli yorzunehllanQ Außerhalb dieser Ter.ine sind 

Ernennungen dieser Art nur zulässig, wenn wichtige dienstliche 

GrUnde dies erfordern. 

(3) (>ie Ernennung des Bealllen, der (vorläufig) vo. Dienst 

suspendiert oder gegen den ein Diszi.plinarverfahren eingeleilet 

ist, kann unter Offenhallen der Planslelle durch Bescheid 

vorbehallen we.räen~ Wird die Sutlpendierung ohne Einleitung eines 

Disziplinarverfahrens aufgehoben oder endet das Verfahren durch 

Einst~llung, Freispruch. Schuldspruch ohne Strafe oder durch 

Ve.chängung der Slrafe eines Verw.eises oder einer Geldbuße, 80 kann 

innerhalb dr.eier Monate ab rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens 

die vorbehaltene Erneunung mit RUckwirkung bis ZUII Tage des 

Vorbehallel'J vollz.ogen werden. 

t 9. (3) 110 Personalverzeichnis sind folgende Personaldatan 
anzufUhren: 

L Na.e und Geburladat.uJI, 

2. VorrUckungsstichtag, 

3. Dienatanlriltatag. 

4. Tag deI. Wirksallokeit. der Ernennung zu. Beamten, 

5. Tag der Wirksaakei t der Ernennung in die Besoldunga- oder 

Verwendungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt~ die 

Dienstklasse. Gehaltsgruppe, Dienetslufe oder 

Dienslzulagengruppe), der der Beamte angeh6rl" 

6. Gehallsstufe und Tag der VorrUckung in die nllchsthlJhere 

Gehaltsstufe oder der Erlangung der Dienstalterezulage, 

7. Dienslstelle des Beamten. 

All 

I 4~ (2) Die besonderen Ernennungaerfordernis.e werden durch 

die U 143, 146 und 161 und durch die Anlage 1 zu diese. 
Bundesgeset.z geregelt. 

1...J!.:. (1) Ernennungen auf Planslellen einer h6heren 

Dienstkla •• e, Dienstslufe oder bei Lehrern eines Direktors, 

Direklorstellvertreters, Ableilungsvorslandes, l'achvorsLandes oder 

Erziehungsleitera sind alt WIrkaaakeil voa 1. Jänner oder 1. Juli 

vorzunehaen .. Au8erhalb dieser Teraine ~ind Ernennungen dieser Art 

nur ZUlässig, wenn wichtige dienslliche GrUnde d1es erfordern. 

(l) Die Ernennung des 8eamten, der vo. Dienst su~pencHerl oder 

gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet iat, kann unler 

Offenhallen der Planslelle durch Bescheid vorbehalten werden. Wird 

die Suspendierung ohne Einleilung eines Dis:dplinarverfahrena 

aufgehoben oder endet da. Verfahren durch Einstellung, FreisprUCh, 

Schuldspruch ohne Slrafe oder durch Verhlingung der Strafe eine. 

Verweises oder einer Geldbuße, 80 kann innerhalb dreier Honale ab 

rechlskräftige. Abschluß des Verfahren die vorbehallene Ernennung 

_il RUckwirkung bis zua Tage des Vorbehaltes vollzogen werden. 

I 9 .. (3) Ja Personalverceichnis sind folgende Personaldalen 
anzufUhren I 

1. Na •• und Geburtadalua, 

2. VorrUckungaatichtag, 

3~ Dienatantrittalag, 

4. 'lag des Wirkaaakeitsbeginnes der Ernennung in die 

888014ung8- oder Verwendungsgruppe (oder, Bofern dies in 

Betracht· ka •• t, die Dienslklasse, Gehalt.sgruppe oder 

Dienetatute) • der der Beeale angehört, 

5. Gehallsstufe und Tag der VorrUckung in die nächathöhere 

Gehalt. •• tufe oder der Erlangung der Dienstalter.zulage. 
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Art. Z 51 

i 13 .. (2) Die Bundesregierung kann auf Antrag des zuständigen 

Bundes.ioiatere den Uberlrill des Beallten in den Ruhestand 

aufschieben, falls a. Verbleiben des Beaaten i. Dienst.land ein 

wichtiges dienstliches Interesse bestehle Der Aufschub darf jeweils 

höchslena fUr ein Kalenderjahr ausgesprochen werden. Ein Aufschub 

Uber den Ablauf des 70. Jahres nach deM Jahr der Geburt des Bea.ten 

lsl nichl zulässig. 

(3) Vor der Stellung des Antrages nach Aba. 2 ial daa 

Einverneb.en alt de. Bundeskanzler herzuslellen. 

Art .. I Z 6: 

i 25. (2) Der Bea.te kann von der fU~ die DurchfUhrung des 

Ausbildung.lehrganges zusUindigen Behörde auf Anlrag zu eine. 

Auabildungslehrgang zugelassen werden, wenn 

1. der erfolgreiche Abschluß der betreffenden Grundausbildung 

ein Ernennunga- oder DefinitivsLellungserfordernis 'fUr eine 

vo. 8ea.Len angeslrebte Verwendung bildet, 

2. der Beallte die sonstigen fUr diese Verwendung 

vorgeschriebenen Ernennungserfordern18e8 erfUllt und 

3. die Oienelbeh8rde bestätigt, daS de. Beaaten die hiefUr 

allenfalls erforderliche Freistellung gewährt wird: die 

Dienslbehörde darf diese BesUitigung nur aua zwingenden 

dienstlichen GrUnden verweigern. 

Wenn ea aus wichtigen dienstlichen GrUnden erforderlich und eine 

zielfUbrende Ausbildung sichergestellt ist, können durch Verordnung 

fUr besti •• te Ausbildungslehrging8 Ausnahllen vo. Erfordernis der 

Z 2 festgelegt werden. Bei der Anwendung der Z 2 ist. I l2 Abs. 2 zu 

beachten. 

Art. Z 71 

29. (2) Die Mitgliedschaft zu einer PrUfungakom.ission ruhl 

VOM Tag der Einleitung eines DisziplInarverfahrens bis zu dessen 

rechtskräftigem Abschluß. während der Zeit der (vorUiufigen) 

Suspendierung vom Dienst. der Außerdienslstellung, eines Urlaub"s 

von aehr als drei Monaten und der Ableistung de& Pdisenzdiens f dS 

oder des Zivildienstes. 

Art. Z 81 

Jl. (7) Uber das Ergebnis der PrUfung hat der prUfung8senal 

in nicht öffentlicher Berat.ung zu beschließen. Die PrÜfung ist 

beslanden. wenn die Mehrheit der Senatsaitglieder feststellt, daß 

der Beaate die erforderlichen Kenntnisse beziehungew ... ise 

Fertigkeiten besilzt. Stellt die Mehrheit der Senatsmitglieder 

darüber hinaus fest, daß der PrÜfungserfOlg in bestimaten 

Gegenstlnden als ausgezeichnet zu bewerten ist, &0 sind der Angabe 

des PrUfungserfolges die Worte -.it Auszeichnung aus ...... . 

8 

anzufügen. Über die bestandene Prüfung iat de. Beamten ein Zeugnis 

auszustellen. Wenn es der Beamte i. Antrag auf Zulassung zur 

Di.n&tprUfung~ i. Falle des I 31 Abs. 6 ia Antrag auf Zula.sung zur 

Grundausbildung. verlangt hat. hat an die Stelle des Zeugniases 

ei'ne inhaltlich gleich gestaltete schriftliche Mitteilung an die 

Dienalbehörde des Beamten zu treten. 

At't. I Z 9; 

Karenzurlaub 

I 75. (1) Oe. Beaaten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 

Enlfall der BezUge (Karenzurlaub' gewährt werden. sofern nicht 

zwingende diensLliche GrUnde entgegens~ehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes isl fUr RechLe, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen. nicht zu berÜCksichtigen, 

soweit in den Besoldungsvorschriften nichl anderes besLimmt ist. 

alt 

, 13. (2) Die Bundesregierung kann auf Antrag des zuständigen 

Bunde •• inisters den Übertritt des Beaalen in den Ruhestand 

aufschieben, falls aa Verbleiben des Bea.ten i. Dienststand ain 

wiChtiges dienstliches Intereaae bestehle Der Aufschub darf jeweilS 

höchstens fUr ein Kalenderjahr ausgesprochen werden. Ein Aufschub 

Uber den Ablauf des 70. Jahres nach de. Jahr der Geburt des Beamlen 

1st nicht zuUlssig. 

I 25. (2) Der Beamte kann von der fUr die DurchfUhrung des 

Ausbildungslehrganges zuständigen Behörde auf Anlrag zu einem 

Ausbildungslehrgang zugelassen werden. wenn 

1. der erfOlgreiChe Abschluß der betreffenden Grundausl?i Idung 

ein Ernennungs- oder Definiti, .tellungserfordernis für eine 

voa Beaaten angestrebte Verwendung bi Idet •. 

2. der Beamte die 80ntttigen fUr diese Verwendung 

vorgeschriebenen Ernennungserfordernisse erfüllt und 

l. die Dienstbehörde besÜitigt, daß de. Beaaten die hiefUr 

allenfalls erforderliche Freistellung gewährt wird; die 

Oienst~ehörde darf diese BesUiligung nur aus zwingenden 

dienstlichen GrUnden verweigern. 

Wenn es aus wichligen dienstlichen GrUnden erforderlich und eine 

zielfUhrende Ausbildung siChergestellt ist, können dur;ch Verordnung 

fUr beati •• te Ausbildung.lehrgänge Ausnahmen vom Erfordetnis der 

Z 2 festgelegt werden. 

t 29. (2) Die Mitgliedschafl zu einer PrUful1gskollJRission ruht 

vom Tag der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen 

rechtSkräftigeID Abschluß, während der Zeit der Suspendierung VOll 

Dienst, der Außerdienststellung. eines Urlaubes von mehr als d~ei 

Monaten und der Ableislung des Präsenzdiensles oder des 

Zi vi ldi enstes. 

I ll. (1) Uber das Brgebnis der PrUfung hat der PrUfungssenal 

in nicht öffentlicher Beralung zu beschließen. Die PrUfung ist 

bestanden, wenri die Mehrheit der Senatsmitglieder feststellt, daß 

der Beaate die erforderlichen Kenntni8se beziehungsweise 

Fertigkeiten besitzt .. Stellt die Mehrheit der Senatsaitglieder 

darUber hinaus fest, daS der 'PrüfungserfOlg in beati •• ten 

GegenstIInden a18 au.gezeichnet zu bewerLen ist, so sind der Angabe 

des Prüfungserfolges die Worte ·.tt Auszeichnung aus ..... .. 

anzufügen .. Uber die bestandene PrUfung ist dem Beaaten ein Zeugnis 

auszuslellen. 

Karenzurlaub 

I 15. Cl) Oe. Beaaten kann auf sein A'nsuchen ein Urlaub unter 

Entfall der BezUge (Karenzurlaub) gewährt werden. sofern nicht 

zwingende dienstliche GrUnde entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes isL fUr Rechte, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhSngen. nichl zu berUcksichtigen, 

soweil in den Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist. 
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(3) Die GewShrung eines Karenl>urlaubes, der ununt.erbrochen 

.ehr als sechs Monate dawern soll, bedarf der Zuali .. ung des 

Bundeskan-..lera uod des Bundes.iniaters fUr Finanzen. PUr einen 

Karenzurlaub, der i. An&ch~uß an einen Karenzurlaub ge.SB , 1S des 

Muller8chut~ge8elzes 1919 1 bGB1. Ne. 221, gewährt werden 8011, ial 

diese Zuslimmung nichl erforderlich. 

(4) Die Gewährung eine. KalCenzuIlau'bea, der ununterbrochen 

.ehr als fUnf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abu. 3 nur .il 

Zusli_ung der Bundesregierung und unler der Voraussetzung 

zulässig. daß ein besonderee Intere&S8 des Bundes an der VOR 

Bealllten während des KarenzlH:laubes auszuübenden Tätlqkeit 

(Funk l ion) beslehl. "'or de'I' Befaa;'Jung der Bundesregierung tet daa 

Einvernehmen mil dem Bundeskanzle:- und dem Bundesminiat.er fUr 

Finanzer. herzustellen. 

(5) Sind fU" die Gewährung eines ~"arenzurlaubea andere als 

pri vale Interessen des Beamten lCaßgebend und 1 iegen 

berUcksichligun9s,",~rdige GrUnde vor. 80 "kann die zuständige 

Zenlralelelle verfUgen. daß die gemäß Abo. 2 .it der Gewlhrun9 des 

Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht i. vollen U.fang 

eintrelen.' FUr diese Ver fUgung ist die Zusli •• ung des 

Bundeskanzlers und des Bundesllinisters fUr Finanzen, i. Falle des 

Abs. 4 die Zustimillung der Sunde8r~9ierung erforderlich. I. 

letztgenannten Fall ist Abs~ 4 letzter S~tz anzuwenden. 

iArl. Z 10, 

80. (5) Die Dienstbehörde kann die Diensl- oder 

Naturalwohnung ent.ziehen, wenn 

1. der Beamte an einen anderen Dienslort veroetzl wird oder 

aue dem DienalliJland aUElBcheiuel" 

2. ein Verllal.ten gesetzt. wird, das einen Kündigung_grund nach 

§ 30 Abs. 2 Z 3 des Hielrechtsgesetzes 1981, BGBl. Nr. 520, 

darstellen wUrde. 

3. die Wohnung auf eine Ärt. verwendet werden 8011, die in 

höherem Maße den Interessen der Verwallung dient als die 

gegenwärlige Verwendung, 

4. der Beamle die Dienul-- oder Naluralwohnung oder Teile 

derselben drillen Personen Uberlassen haL 

Art. I Z 1.11 

, 100. (3) Die Mi tgliedschaft zu den DiBziplinarko •• i.aionen 

und der Diaziplinaroberko •• isaion ruht. va. Zeitpunkt. der Einleitung 

eines Disziplinarverfahrens bia EU deElsen rechtskrKft.ige. AbschluG, 

während der Zeit der (vorlSufigen) Suapendierung, der 

AuBerdienBtatellunq. der Erteilung eines Urlaubes yon mehr als drei 

Monalen und der Ableiolung des Prli.aenzdienst.ea oder des 

Zivildienstes. 

Arl. Z 12, 

12l. (3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die 

Einleilung des Disziplinarverfahrel.s Rechtsfolgen geknUpft. 110 

treten diese nur i. Falle des Beschlusses der 

Disziplinarko .. mission, ein Disziplinarverfahren durchzufUhren, und 

i. Falle der (vorläufigen) Suapendierung ein. 

Arl. 1 Z 13. 

i 161. (4) Die i .. t 4 Ab •• 1 Z 4 angefUhrle Besti."ung Uber 

das "lichslaller ist auf die Ernennung von Landeslehrern zu 

Übungsschullehrern des Bundes nichl. anzuwenden. 

ArL. Z- 14 r 

163. (1) Schulfeste St.ellen sind die Planslellen eines 

Direkl.ors. Di rektorstell verlrelers. Ableilungsleilers, 

AbLeilung8vorstandes, Fachvorslandes und Erziehungs1ei ters. 

all 

(l) Sind für die aewKhrung eine. Karenzurlaubea andere ala 

pzivale Interes.en des Bea.ten _agebend und liegen 

bedlcksichtigungswUrdige GrUnde vor, so kann die &uatlincUge 

Zentralslelle verfUgen, daß die ge.SG Aba. 2 .it der Gew&brung de. 

Kacftnzurlaubea verbundenen Folgen nicht oder nicht ia vollen U.fang 

eintreten. 

(4) FUr die Gewibrung einee Karenzurlaubea, der ununterbrochen 

.ehr ale dret Monale dauern aoll, auagenOtlllen 81' 8011 t. Anach,lu8 

an einen Karenzurlaub ge""8 , 1_5 Aba. 1 des Multerachulzges.tzes 

1919, BGBl. NI". 221, gewJabrt werden, 80wie fUr eIne Ver fUgung g.1II8 

Ab •• 3 isl die Zuatl •• ung de. Bundeskanzlers und de. 

Bundealdnl.tera fUr Finanzen erforderlich. 

(5) nie Oienatbeh6rde kann die Dienat- oder Naturalwobnung 

entziehen, wenn 

1. der Bea.t. an einen anderen Dienatort versetzt wird oder 

aue da. Dienelatand au.scbeidet. 

2. ein Verhalten gesetzt wird, da. einen kUndigungsgrund nach 

§ 19 Aba. 2 Z 3 dea HielengeseLZes, BGBl. !Ir. 210/1929" 

darBtellen wUrde, 

l. die Wohnung auf eine Ar"l verwendet werden 8011, die in 

höhere. Ha Oe den Interessen der Verwaltung dient als die 

gegenwärtIge Verwendung. 

4. der BeaBle die Dienst- oder Naluralwohnung oder TeIle 

derselben drillen Personen überlassen hat. 

, 100. (3) Die Hilgliedachan zu den Diazipl1narko •• haionen 

und der Dieziplina,:oberko_iaaion ruht vo. Zeitpunkt der Einleilung 

einee Disziplinarverfahrens bi. zu de.sen recht.akraftige. Abschluß, 

wlhrend der Zeit der Suspendierung, der AU8erdienstat.ellung, der 

Ert.eilung eines Urlaubes von .ehr als drei Monalen und der 

Able1atung des Prl.enzdienstea oder des Zivildiensles. 

, 123. (3) Sind in anderen Rechlsvorschriften an die 

Binleitung des Disziplinarverfahrens Rechtsfolgen geknUpft, so 

treten-dies. nur i. Falle des Beschlu.sea der 

Disziplinarko •• i.sion, ein Di.ziplinar"verfabren durchzufUhren, und 

i. Palle der Suspendierung ein. 

f 163. (1) Schul feste Stellen sind die PlansLellen eines 

Di I"ektors. Direklorstell verl.relers, Ablei lungllvoralandes, 

Fachvorstandea und Erziehungaleiters. 
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Art. 1 Z 15. 

Anwendungabereich 

i 1840. Dieaer Abschnitt iat auf die Bea.ten In den 

Dienstslellen des Betrieb.dienelee in der Poal- und 

,..legraphenverwaltung anzuwenden. Ale Dienst.tellen des 

Betriebedienales gelt~n alle Dienet.tellen der Po.t- und 

"elegraphenverwallung .tt Auenahlle der Generaldirektion fOr die 

PoeL- und Telegraphenverwallung. der P081- und 

Telegrophendireklionen, des P08l- und Tele9raphenin.~kt.orate8 

Salzburg, des Fern.eldetechnischen Zentrale.tee, des Rechenzentru •• 

und des '."nasldegebühren.ates WIen. 

Art.. Z 161 

181. (1) Der Nachweis der abgeschlossenen Hochschulbildung 

1. Sinne der Anlage 1 iel bei Be.aten, auf deren llochachulatudiua 

das Allge •• ine Hochachul-Sludiengesetz, BGB1. Hr. 177/ 1966, und 

die nach ihm erlassenen besonderen Studiengesetze nichl anzuwenden 

.1nd, wie folgt zu erbringenc 

8. bei den Studien der Konservierung und Technologie 

(Restaurierung und Konservierung) durch die Erwerbung des 

Diplo •• der Akadeaie der bildenden KUnele oder einer 

kunsthochschule. 

Art. Z 17. 

f 196. (1) Auf hundesbedienetete, die nichl Beaate sind, die 

aber die Planat.el1e eines Bundesbea .. ten anstreben, aind die 

Beeti •• ullCJen Uber die dienstliche Ausbildung 81nnge.10 anzuwenden. 

Gleiches gilt fUr Wehrpflichtige,. die e~nen außerordentlichen 

PrK •• nzdiensl in der Dauer von aindeslells drei Jahren leisten, 

soweit sie die fUr die Verwendungsgruppen D und C vorgeBehene 

cUenallie':'e Ausbildung analreben. Auf die Dauer von drei Jahren 

sind die i. freiwillig verlingerlen Grundwehrdienst zurUckgelegten 

Zeilen anzurechnen. 

Art. 1 Z 18. 

a) Die der vorgesehenen Verwendung enlsprechende 

Lehrbefähigung fUr 

aal Volks.chulen oder Haupt.schulen uneS eIne 

bb) weitere LehrbeUihi9ung fUr Volksschulen, Hauptschulen, 

Sonderschulen, Berufsschule,n oder Polylechnische 

Lehrgänge (dieBe jedoch nur fUr Bchulartspezifiache 

Unlerrichtsgegenstände) oder anstelle einer weileren 

Lehrbefähigung Doktorat beziehungsweise Hagistergrad 

der Pädagogik, der Psychologie oder der SoziOlogie, 

b) sechsjährige Lehrpraxis att hervorragenden pädagogischen 

Leistungen an einer 'Pflichtschule und 

c) einschlägige Publikationen. 

Art. I Z 191 

24.3. Lehrer fUr Musikerziehung, Inatru.ental.uaik, 

Jnstruaenlal.usikerziehung oder rhylh.isch-auaikalische Erziehung 

an aitlleren und höheren Schulen und an Akadeaien 

Art. J Z 20, 

, a) Oie erfolgreiche Ablegung d~r ReifeprUfung an einer haheren 

Schule, 

b) Lehrbefähigung fUr Volksschulen und 

c) sechs jährige Lehrpraxis. 

Art. I Z 211 

g) bei Lehrern fUr den Fachunlerricht an land- und forstwirl

Bchafllichen Lehranstallen durch die Erlernung eines 

einschlägi,gen Lehrberufes gellläß Z 3.3 lit. a gelluinsall ail 

einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurUckg-elegten 

sechs jährigen BerufBpraKis ait besonderen I.eislungen auf 

dem in Betracht ko •• enden Fachgebiet. 

10 
all 

Anwendungsbereich 

I 184a. Dieser Abschnitt. isl auf die 8eeaten in den 

Dienslstellen des Belriebsdienstes in der Post.- und 

Telegraphenverwalt.ung anzuwenden. Als Dienslstellen des 

Betriebsdiensles gelten alle Dienslstellen der Post- und 

Telegraphenverwaltung ail Auanahlle der Generaldireklion fUr die 

Poat- und Telegraphenverwallung. der Post- und 

Telegraphendirektionen, des Poat- und Telegrapheninspeklorates 

Salzburg. des Fern.eldetechnischen Zenlralallltes, des Rechenzenlrums 

und des l"erneprechgebUhrena.tea Wien. 

f 187. (1) Der Nachweis der abgeschlossenen Hochschulbildung 

ia Sinne der Anlage 1 ist bei Beamlen, auf deren Hochschulstudium 

da. Allgelleine tlochschul-Sludiengeselz, 8GBl. Nr. 177/ 1966. und 

die nach ih. erlassenen besonderen Sludiengesetze nichl anzuwenden 

sind, wie folgl zu erbringen, 

8. bei den Sludien der Konservierung und 'rechnologie an der 

Akadeaie der bildenden KUnsle durch die Erwerbung des 

DiploJl,s, 

f 196. (1) Auf Bundesbedienstele, die nichl Beamle sind. die 

ab~r die Planslelle eines Bundesbeaaten anslreben, sind die 

B8sti •• ungen Uber die dienstliche Ausbildung sinnge .. äO anzuwenden. 

Gleiches gill fUr Wehrpflichlige, die einen freiwillig verlängerlen 

GrundwehrdiensL in der Dauer von drei Jahren leislen, soweit sie 

die fUr die Verwendungsgruppe H 3 vorgesehene dienstliche 

Ausbildung anst.reben. 

a) LehrbefKhigung fUr 

aa) Volkachulen und fUr 

bb)Haupt8chulen, Sonderschulen oder Polytechnische 

Lehrgänge, 

b) aechsjährige Lehrpraxia alt hervorragenden pädagogischen 

Leistungen an einer allge.einbildenden Pflichtschule und 

c) einSChlägige Publikationen. 

24.3. Lehrer für Musikerziehung, Jnstruaenlalauaik oder 

Inelruaentalausikerziehung an aitlleren und h6heren Schulen und an 

Akadeaien 

a) Lehrbefähigung fUr Volksschulen und 

b) sechsjihrige Lehrpraxis. 

9) bei Lehrern fUr den praktischen Fachunterricht und bei 

Lehrern fUr den Fachunlerricht an land- und 

forslwi rlschaft 1 ichen LehranstalLen durch di e Er lernung 

eines einSChlägigen Lehrberufes gemäß Z 3.3 1it. a 

ge.einsam _il einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

zurückgeleglen sechs jährigen Berufspraxis mil besonderen 

Leistungen auf dem in Betracht kOIl.enden Fachgebiel. 
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neu 

Art. 1I Z L. 

, 69 .. (l) Ia Personaletandesverzeichnia ~ind foigende 

Personaldaten anzufUhren, 

1. Na.e und Gebl.lrladat.ua, 

2. VorrUckung88lichtag, 

3. Tag der Wirk.aBkeil der Brnennung auf die jeweilige 

PlansteUe " 651. 

4. Tag der WirkBl!'lakeil der Ernennung zur jeweiligen 

Dienst.sleile, 

5 .. Gehallsslufe und Tag der VorrUckung in die nlicbalh8here 

Gehaltsstufe oder der Brlangung der Oienalelter.zulage. 

I 12. (2) FUr die Berechn.uo,g des Urlaub.aua.aSes iat die vo.; 

VorrUckungs8t.icht.ag errechnete Gesa.t.dleilslzeit .aOgebend. Stichtag 

fUr die Braittlung des lIrlaubsausltlaßes iat. jeweils der 1. Juli. 

Arl. II Z 3. 

Karen:r.urlaub 

I 75. (1) De. Richt.el' kann auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 

Entfall der BezUge (Karen.zur16ub) gewährt werden, Bofetn nicht 

wingende dienstliche GrUnde entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaube8 lat fUr Rechte, die von der 

Dienstverhältni •• es abhringen, nicht. zu berUcksicht.igen, 

owelt. in den Besoldungsvorschriften nicht anderes besti.at iat. 

(3) nie Gewährung eines karenzurlaube., der ununt.erbrochen 

als sechs Monate da:..oecn 8011, bedarf der Zust.i_ung des 

undeakanzlera und des Bundes.iniat.er. (Ur Finanzen .. FUr einen 

renzurlaub, der i. Anschluß an einen Karenz.urlaub 9.aae f 15 des 

utter.chut.zgesetzea 1979, SGBl. N~. 221, gewKhrt werden 8011, tat 

lee8 Zuall •• ung nicht erforderlich. 

(4) Dte GewShrung eines karenzurlaubea, der ununterbrochen 

als fUnf Jahre dauern soll, ist abweichend von Aba. 3 nur alt. 

ZueLi •• ung der aundesregiea:llng und unter der Voraussetzung 

zulässig, daß ein besonderes Interesse des Bundes an der vo. 

Richter wä~rend des Karenzurlaubea auszuübenden THtigkeit 

(Funkt.ion) bestehl. Vor der Befas8ung der Bunde.regierung tat da. 

inverneh .. en ait de. Bundeskanzler und da. Bundesaintaler fUr 

Finanzen herzuslellen. 

(5) Sind fUr die Gewährung einea Karenzurlaubee andere ale 

private Int.~re88en des Richters aaBgebend und liegen 

berUcksicbtigunqswUrdige GrUnde vor, 80 kann der Bundes.tnister fUr 

Justiz verfUgen, daß die geaäa Abso 2 mit der Gewährung des 

Kl:I.renzurlaubes verbundenen Folgen nichl oder nicht. i. vollen Umfang 

eintrelen. FUr diese VerfUgung ist die ZU.lila.ung des 

Bundeskanzlers und deB Bundes.tnialers fUr Finanzen, i. Fal~e des 

Ab •• 4 die Zuati •• ung der Bundesregierung erforderlich .. Im 

letzlgenannten Fall ist Aba. 4 lelz.ler Sat.z anzuwenden~ 

11 

alt 

t 72. (2} FUr die aerechnung des Urlaubaaua.aaea tat die v~. 

VorrUckung •• ticblag errechnete Oe •• aldienatzeil .. 8g.bend~ I 26 

Abs. 5 de. Bea..tendienatrecbtagestezes 1979~ 8GB1. Ur. 333, gill 

alnngullll. 

Karenzurlaub 

f 75. (1) Oea Richter kann auf •• 1n. ~n8uchen ein Urlaub unter 

Entfall der BezUge (karenaurlaub) gewt rl werden. .ofern nichL 

zwi.ngende dienetliche GrUnde entgegenetehen. 

(2) Die Zeit des Karen&urlaubea ist fUr Rechle, dl. von der 

Dauer des DlenstverhXltnl.e.a abhangen, nicbt zu berUckaichLigen, 

8oweit. in den BeaoldungsvorachrlfLen nicht andere. besti_t tat. 

(3) Sind fUr die Oew.hrung ein •• Karenzurlaub •• andere al. 

private Intere •• en aaBgebend und liegen berUckaichtigungawUrcUqe 

GrUnde vor, 80 kann der Bundes.iniater fUr Juati. verfUgen, daS die 

geMSß Aba. 2 .it der Gewährung d •• Karenzurlaubee verbundenen 

Folgen nicht oder nIcht ta vollen U.fang eintreten. 

(4) PUr die Gewlbrung einee Karenzurlaubea, der unun~erbrocben 

.ehr ale drei Monate dauern 8011, aU8geno •• en er aol1 1. Anachlu8 

an einen Karenzurlaub ge.Iß f 15 Abs. 1 dea Mult.erachulzgeaelz •• , 

8GBL NI'. 76/1957), gewlihrt werden, Bowl. fUr 81ne Ver fUgung geaJiß 

Aba. 3 1et die Zusti •• ung des Bundeskanzlers und d.a 

Bunde.ainietere fUr Finanzen erforderlich. 

204/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)22 von 23

www.parlament.gv.at



204/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 23

www.parlament.gv.at




